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Konzept „Schiedsrichter-Soll“ 

IST-Stand: 

 Der Verband kann nicht alle Spiele besetzen –  

Obwohl die derzeit geforderte Sollzahl von 1503 mit 1576 gemeldeten 

Schiedsrichtern übertroffen wird. 

 42 % der Vereine erfüllen das vom Verband geforderte Soll nicht 

 329 Schiedsrichter leiten zu wenig Spiele  (5 oder weniger pro Saison) 

 Die Regelung zum SR-Soll bedurfte daher dringend einer Reform 

 

Neues Modell: 

 

 

 

 

 

1. Säule: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bsp: Verein A: 1. Mannschaft A-Klasse, hat noch eine II. Mannschaft, eine 

Frauenmannschaft, eine A-, B-, C-, D-, und E-Jugend, sowie eine Ü32 

Seniorenmannschaft 

-> er muss also 1 Grundschiedsrichter + 3 weitere Schiedsrichter stellen 

    (7 Mannschaften (E-Jgd. und Ü32 bleiben unberücksichtigt) geteilt durch 

     2 ergibt 3 weitere Schiedsrichter) 
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2. Säule: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bsp: Verein A: 1. Mannschaft A-Klasse, hat noch eine II. Mannschaft, eine 

Frauenmannschaft, eine A-, B-, C-, D-, und E-Jugend, sowie eine Ü32 

Seniorenmannschaft 

-> Der Verein hat insgesamt 7 Mannschaften, die zur Anrechnung gebracht 

    werden, also ergeben sich insgesamt 7 * 25 Spiele = 175 Spiele. 

 

Übererfüllung SR-Soll – Prämiensystem: 

Ab 2017/18 wird die Übererfüllung des neuen Schiedsrichter-Solls mit 50 € je 

Schiedsrichter honoriert (vorher 40 €). 

 

Konsequenzen bei Nichterfüllung – Prämiensystem: 

Folgende Strafen pro fehlendem Schiedsrichter auf Grundlage der Spielklasse der 1. 

Herrenmannschaft werden erhoben: 

 D- und C-Klasse    100,- € 

 B- und A-Klasse    150,- € 

 Bezirks-, Landes-, Verbandsliga  200,- € 

 Oberliga/Regionalliga   250,- € 

 3. Liga, 1. &  2. Bundesliga  300,- € 

Die Schiedsrichter für die weiteren Mannschaften eines Vereins unterliegen derzeit 

keinen Sanktionen. 
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Einführung in 3 Stufen: 

Stufe 1: Saison 2017/2018 

 Es wird nur der fehlende bzw. die fehlenden Grundschiedsrichter in 

Abhängigkeit der Spielklasse der 1. Herrenmannschaft bestraft. 

(-> Einnahmenrückgang des Verbandes) 

 Schiedsrichter muss 5 Einsätze/Saison haben, um Anrechnung zu finden. 

 Erhöhung Zuschuss: 50 € bei Überschreiten der Anzahl der Schiedsrichter des 

neuen SR-Solls (1. Säule) 

 

Stufe 2: Saison 2018/2019 

 Es wird nur der fehlende bzw. die fehlenden Grundschiedsrichter in 

Abhängigkeit der Spielklasse der 1. Herrenmannschaft bestraft. 

(-> Einnahmenrückgang des Verbandes) 

 Schiedsrichter muss 5 Einsätze/Saison haben, um Anrechnung zu finden. 

 Zuschuss: 50 € bei Überschreiten des neuen Schiedsrichter-Solls (1. Säule) 

und Erreichen der geforderten Spieleinsätze je Verein (2. Säule) 

 

Stufe 3: Saison 2019/2020 

Gemeinsames Erreichen des neuen Schiedsrichter-Solls (1. und 2. Säule) 

 

 

SR-Vereinswechsel: 

 SR-Vereinswechsel sind weiterhin nur zum Saisonende möglich. Zur 

Bearbeitung des Wechsels wird eine Gebühr von 25 € fällig. 

 Abgebender Verein kann Freigabe verweigern. Dann muss als Ersatz zur 

Freigabe eine Förder- und Ausbildungsentschädigung in Höhe von 250 € an 

den abgebende Verein bezahlt werden. 

Wird diese Entschädigung nicht bezahlt, wechselt der Schiedsrichter den 

Verein; die Anrechnung auf das SR-Soll erfolgt aber noch für eine weitere 

Saison auf den alten Verein. 

Bei einem Wohnortwechsel kann die Freigabe nicht verweigert werden. 

 


